
Anlage 2 zur Vorlage Nr. 13/2034 

 

 

§ 1901 a BGB (Patientenverfügung) 

 

(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit 

schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht 

unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustands, 

Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt 

(Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- 

und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des 

Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit 

formlos widerrufen werden. 

 

(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer 

Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der 

Betreuer die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten 

festzustellen und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme 

nach Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter 

Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche 

oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige 

persönliche Wertvorstellungen des Betreuten. 

 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung des 

Betreuten. 

 

(4) Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden. Die 

Errichtung oder Vorlage einer Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines 

Vertragsschlusses gemacht werden. 

 

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend. 

 

 

§ 1901 b BGB  (Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens) 

 

(1) Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme im Hinblick auf den 

Gesamtzustand und die Prognose des Patienten indiziert ist. Er und der Betreuer erörtern 

diese Maßnahme unter Berücksichtigung des Patientenwillens als Grundlage für die nach  

§ 1901 a zu treffende Entscheidung. 

 

(2) Bei der Festlegung des Patientenwillens nach § 1901 a Absatz 1 oder der 

Behandlungswünsche oder des mutmaßlichen Willens nach § 1901 a Absatz 2 soll nahen 

Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur Äußerung 

gegeben werden, sofern dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist. 

 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevollmächtigte entsprechend. 
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§ 1904 BGB  (Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen) 

 

(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine 

Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des 

Betreuungsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund 

der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen 

Schaden erleidet. Ohne die Genehmigung darf die Maßnahme nur durchgeführt werden, 

wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 

 

(2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Betreuers in eine 

Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen 

Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die Maßnahme 

medizinisch angezeigt ist und die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf 

Grund des Unterbleibens oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt oder einen schweren 

und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. 

 

(3) Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu erteilen, wenn die Einwilligung, 

die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung dem Willen des Betreuten 

entspricht. 

 

(4) Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht erforderlich, wenn zwischen 

Betreuer und behandelndem Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, die 

Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem nach § 1901 a festgestellten Willen 

des Betreuten entspricht. 

 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen Bevollmächtigten. Er kann in eine der in 

Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 genannten Maßnahmen nur einwilligen, nicht einwilligen 

oder die Einwilligung widerrufen, wenn die Vollmacht diese Maßnahmen ausdrücklich 

umfasst und schriftlich erteilt ist.  

 

 

§ 1906 BGB (Unterbringung von Erwachsenen - Genehmigung des 

Betreuungsgerichts) 

 

(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit Freiheitsentziehung 

verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des Betreuten erforderlich ist, weil 

 
1. aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung 

des Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen 
gesundheitlichen Schaden zufügt, oder 
 

2. eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder ein 
ärztlicher Eingriff notwendig ist, ohne die Unterbringung des Betreuten nicht 
durchgeführt werden kann und der Betreute aufgrund einer psychischen Krankheit 
oder geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung 
nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann. 

 

(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts zulässig. Ohne 

die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr 

verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen. 
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(3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen 

wegfallen. Er hat die Beendigung der Unterbringung dem Betreuungsgericht anzuzeigen. 

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einer 

Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, ohne untergebracht zu 

sein, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen 

längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll (so genannte 

„unterbringungsähnliche Maßnahmen“). 

 

(5) Die Unterbringung durch einen Bevollmächtigten und die Einwilligung eines 

Bevollmächtigten in Maßnahmen nach Absatz 4 setzt voraus, dass die Vollmacht 

schriftlich erteilt ist und die in den Absätzen 1 und 4 genannten Maßnahmen ausdrücklich 

umfasst. Im Übrigen gelten die Absätze 1 und 4 entsprechend. 

 

 

§ 2 PsychKG NRW(Grundsatz) 

 

Bei allen Hilfen und Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes ist auf den Willen und die 

Bedürfnisse der Betroffenen besondere Rücksicht zu nehmen. Dies gilt auch für 

Willensäußerungen der Betroffenen vor Beginn einer Maßnahme, insbesondere für 

Behandlungsvereinbarungen mit Ärztinnen und Ärzten ihres Vertrauens. Für eine 

ausreichende Dokumentation ist Sorge zu tragen. 

 

 

§ 18 PsychKG NRW (Behandlung) 

 

(1) Während der Unterbringung wird eine ärztlich und psychotherapeutisch gebotene und 

rechtlich zulässige Heilbehandlung vorgenommen. 

 

(2) Unverzüglich nach der Aufnahme ist für die Betroffenen ein individueller 

Behandlungsplan zu erstellen. Die Behandlung und der Plan sind den Betroffenen und 

ihrer gesetzlichen Vertretung zu erläutern. Befinden sich die Betroffenen in einer akuten 

Krise, sind Zeitpunkt und Form der Erläuterung des Behandlungsplanes nach 

therapeutischen Kriterien zu bestimmen. Betroffenen, ihren Verfahrenspflegerinnen, 

Verfahrenspflegern, Verfahrensbevollmächtigten und ihrer gesetzlichen Vertretung ist auf 

Verlangen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen Einsicht in die 

Krankenunterlagen zu gewähren. Wenn gewichtige Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 

die Einsicht in die Krankenunterlagen zu erheblichen Nachteilen für die Gesundheit der 

Betroffenen führt, kann sie unterbleiben. 

 

(3) Die Behandlung bedarf vorbehaltlich der Regelungen in den Absätzen 4 und 5 der 

Einwilligung der Betroffenen. Können die Betroffenen bei einer erforderlichen Einwilligung 

Grund, Bedeutung und Tragweite der Behandlung nicht einsehen oder sich nicht nach 

dieser Einsicht verhalten, ist die Einwilligung der gesetzlichen Vertretung oder der 

rechtsgeschäftlichen Bevollmächtigten erforderlich. § 1904 BGB bleibt unberührt. 

 

(4) Nur in den Fällen von Lebensgefahr, von erheblicher Gefahr für die eigene und für die 

Gesundheit anderer Personen ist die Behandlung ohne oder gegen den Willen Betroffener 

oder deren gesetzlicher Vertretung oder der rechtsgeschäftlich Bevollmächtigten zulässig. 
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(5) Maßnahmen nach Absatz 4, die ohne Einwilligung der Betroffenen, ihrer gesetzlichen 

Vertretung oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt werden, dürfen nur durch die 

ärztliche Leitung, bei deren Verhinderung durch deren Vertretung angeordnet werden 

und nur durch Ärztinnen oder Ärzte vorgenommen werden. 


